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Arbeitsübersetzung 

Vereinte Nationen 

Generalversammlung 
Resolution A/66/209 

Förderung einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirksamen und transparenten 
öffentlichen Verwaltung durch Stärkung der obersten Rechnungskontrollbehörden 

Die Generalversammlung, 

Unter Hinweis  auf die Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats 2011/2 vom 26. April 
2011, 

Sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/55 vom 2. Dezember 2004 und 60/34 vom 30. 
November 2005 und ihre früheren Resolutionen über öffentliche Verwaltung und Entwicklung, 

Ebenso unter Hinweis  auf die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen1,  

Unter nachdrücklichem Hinweis, dass es notwendig ist, die Effizienz, Rechenschaftspflicht, 
Wirksamkeit und Transparenz der öffentlichen Verwaltung zu verbessern, 

Sowie unter nachdrücklichem Hinweis, dass eine effiziente, rechenschaftspflichtige, 
wirksame und transparente öffentliche Verwaltung bei der Verwirklichung der auf internationaler 
Ebene vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwicklungsziele, eine 
wesentliche Rolle spielt, 

                                         
1 Siehe Resolution 55/2 
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Unter Betonung, dass der Aufbau von Kapazitäten ein notwendiges Instrument zur 
Förderung der Entwicklung darstellt und unter Würdigung der diesbezüglichen Mitarbeit der 
Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden, 

1. Anerkennt, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden ihre Aufgaben nur dann 
objektiv und wirkungsvoll erfüllen können, wenn sie von der überprüften Stelle unabhängig gestellt 
und gegen Einflüsse von außen geschützt sind; 

2. Anerkennt ebenfalls, dass Oberste Rechnungskontrollbehörden bei der Förderung 
einer effizienten, rechenschaftspflichtigen, wirkungsvollen und transparenten öffentlichen 
Verwaltung eine wichtige Rolle spielen, welche die Verwirklichung der nationalen 
Entwicklungsziele und –prioritäten ebenso wie der auf internationaler Ebene vereinbarten 
Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwicklungsziele, fördert; 

3. Nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit der Internationalen Organisation 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden zur Förderung größerer Effizienz, Rechenschaftspflicht, 
Wirksamkeit, Transparenz sowie der effizienten und wirksamen Vereinnahmung und Verwendung 
öffentlicher Mittel im Interesse der Bürgerinnen und Bürger; 

4. Nimmt ebenfalls mit Anerkennung Kenntnis von der Deklaration von Lima über 
die Leitlinien der Finanzkontrolle aus dem Jahre 19772 und der Deklaration von Mexiko über die 
Unabhängigkeit von Obersten Rechnungskontrollbehörden aus dem Jahr 20073 und ermutigt die 
Mitgliedstaaten die in den Deklarationen aufgestellten Grundsätze im Rahmen ihrer jeweiligen 
nationalen institutionellen Strukturen umzusetzen;  

5. Regt an, dass die Mitgliedstaaten und relevanten Institutionen der Vereinten 
Nationen ihre Zusammenarbeit mit der internationalen Organisation der obersten 
Rechnungskontrollbehörden namentlich im Bereich des Kapazitätsaufbaus intensivieren, um 
mittels gestärkter oberster Rechnungskontrollbehörden Effizienz, Rechenschaftspflicht, 
Wirksamkeit und Transparenz sicherzustellen und eine gute Staats- und Regierungsführung somit 
zu fördern. 

91. Plenarsitzung 
22. Dezember 2011 

                                         
2 Siehe Deklaration von Lima über die Leitlinien der Finanzkontrolle, beschlossen durch den neunten Kongress der 
internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden, Lima, 17.-26. Oktober 1977 
3 Siehe Deklaration von Mexiko über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden, beschlossen durch 
den neunzehnten Kongress der obersten Rechnungskontrollbehörden, Mexico City, 5.-10. November 2007 


